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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1980

Norm

EO §79

EO §81

Vollstreckungsvertrag Österreich - Großbritannien Art3

Rechtssatz

Die Vollstreckung der im Art II Abs 1 genannten Entscheidungen setzt ua. voraus, daß keiner der im Art III in

Verbindung mit Art IV genannten Gründe für die Versagung der Anerkennung einer Entscheidung gegeben ist. Ob die

die rechtliche Voraussetzung der Anerkennung einer ausländischen Entscheidung begründeten Tatsachen gegeben

sind, kann vom Zweitrichter geprüft werde. Dieses Nachprüfungsrecht ist auch dort gegeben, wo es nicht besonders

statuiert ist, es sei denn es wäre ausdrücklich ausgeschlossen worden.
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